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SITZU NGSVERLAUF UND BESCHLÜSSE

I Begrüßung und Beschlussföhigkeil

Bürgermeister Richord Hogl begrüß1, stellt die Beschlussföhigkeit fest und eröffnei die Sitzung des
Gemeinderots.

2 Genehmigung der Silzungsprolokolle vom 02.07.2025 und 1O.09.2025

Die Sitzungsprotokolle vom 02.07.2025 und 10.09.2025 werden beschlossen und unterferiigt

3 Berichl der Ausschüsse

Dem Gemeinderot wurden die Protokolle der Ausschüsse zur Kenntnis gebrocht:

Prüfungsousschuss (l 5.09.2025) wurde verlesen

Ausschuss für lJmwelfi Kultur und fourismus (22.09.2025) zur Kennlnis gebrocht

Ausschuss für Kanol, Wosseryer- und enlsorgung, Friedhöfe (30.09.2025) zur Kennfnis gebrachl

Ausschuss für Bou, lnfraslruklur und Verkehr (02.10.2025) zur Kenntnis gebrochf

4 Dorlehensoufnqhme WVA Wullersdorf - Sqnierung und Überwochung

Dem Gemeinderol liegt die Ausschreibung eines Dorlehens für die ,,WVA Wullersdorf - Sonierung
und Überwochung" vor.

Dos Vorhoben gelongte wie folgi zur Ausschreibung:

Dorlehensvolumen

Zuzöhlung:

Verwendungszweck

Loufzeit:

Tilgungsbeginn:

Vezinsung (Tilgungsphose)

Vergleich:

€ r50.000,00

bis Mitte November 2025

Wosserversorg ungsonlo g e

25 Johre

30.06.2026 (holbjöhrliche Rückzohlung jew. per 30.06. und 31 .12.)

in Kopitolroten

dekursiv, Zinsbindung on 6-Monots-EURIBOR per Stichtog 23.09.2025

Angebot mil Fixzinssolz

Um Erstellung und Vorloge eines entsprechenden Angebotes wird ersuchl

Es wird außerdem gebefen, dem Offert einen Tilgungsplon ouf Eosrs der ongebolenen Verzinsung
anzuschließen und gleichzeilig den Umfong der onfollenden NebengebÜhren bekanntzugeben.

Die Vorlooe lhres Ofrerts isl bis spöIeslens Diensloo. 30.09.2025, l6:30 Uhr, möolich!

Dos Angebolsschreiben ist verschlossen mit dem deutlichen Vermerk ,,WVA Wullersdorf - Sonierung
und Überwochung" beim Gemeindeomt Wullersdorf, 204.l Wullersdorf, Bohnslroße 255, bis zum oo.
Termin vorzulegen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt in der Tcgesordnungsvorbesprechung om 0l.Oktober 2025, die
Vergobe durch den Gemeinderol erfolgt om Mittwoch,22.10.2025.
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Bis 30.09.2025, l6:30 Uhr longten 2 Angebole für die Dorlehensoufnohme om Gemeindeoml ein

Ergebnisse der Angeboisöff nung

HYPO NÖ: EURIBOR 2,097% + 0,720% = 2,817% p.a

Fixzinssotz: 3,748%

Roiffeisenbonk: EURIBOR 2,097% + 0,75% = 2,847% p.o

Fiyzinssalz: 3,52%

Volksbonk Donou-Weinlond, Kommunolkredit Austrio AG, BAWAG P.S.K. und UniCredit legten kein
Angebot.

o) Der Gerneinderol möge der Vergobe für die Dodehensoufnohme für die ,WVA Wullersdort -
Sonierung und Überwochung" rnil einem Fixlnssolz zusfimrnen.

Dieser Anlrog wird einstimmig ongenommen.

b) Der Gemelnderof möge die Vergobe für die Dorlehensoufnohme für die ,,WVA Wullersdort -
Sonierung und Überwochung" on den Beslbiefer Rorffeisenbonk mil dem Fixzinssalz von 9,52%
zusfirnmen.

Dieser Antrog wird einslimmig ongenornmen.

5 Dorlehensoufnqhme NeubouMusikheim
Dem Gemeinderot liegt die Ausschreibung eines Dorlehens für den ,,Neubou Musikheim" vor

Dos Vorhoben gelongte wie folgt zur Ausschreibung:

Dorlehensvolumen

Zuzöhlung:

Verwendungszweck:

Loufzeit:

Tilgungsbeginn:

Vezinsung (Tilgungsphose)

Vergleich:

€ 100.000,00

bis Mitte November 2025

Neubou Musikheim

l0 Johre

0l.03.2026 (holbjöhrliche Rückzohlung jew. per 0l .03. und 01.09.)

in Kopitolroten

dekursiv, Zinsbindung on 6-Monots-EURIBOR per Stichtog 23.09.2025

Angebot mit Fixzinssotz

Um Ersiellung und Vorloge eines enlsprechenden Angebotes wird ersucht

Es wird oußerdem gebefen, dem Offert einen Tilgungsplon ouf Bosis der ongebofenen Verzinsung
onzuschließen und gleichzeilig den Umfang der onfollenden Nebengebühren bekonnlzugeben.

Die Vorlooe lhres Offerfs isl bis spöfesfens Diensfoo, 30.09.2025. l6:30 Uhr. möqlich!
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Dos Angebolsschreiben ist verschlossen mit dem deullichen Vermerk,,Neubou Musikheim" beim
Gemeindeomi Wullersd ort, 2041 Wullersdorf. Bohnslroße 255, bis zum oo. Termin vorzulegen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgi in der Togesordnungsvorbesprechung om 0l.Oktober 2025, die
Vergobe durch den Gemeinderot erfolgt om Mitlwoch,22.10.2025.

Bis 30.09.2025, l6:30 Uhr longten 2 Angebote für die Dorlehensoufnohme om Gemeindeomt ein.

Ergebnisse der Angebotsöff nung :

HYPO NO EURIBOR 2,097% + 0,720% = 2,817% p.a

Fixzinssotz: 3,212%

Roiffeisenbonk: EURIBOR 2,097% + 0,63% = 2,727% p.a.

Fixzinssotz: 3,05%

Volksbonk Donou-Weinlond. Kommunolkredit Austrio AG, BAWAG P.S.K. und UniCredit legten kein
Angebot.

o) Der Gemelnderol möge der Vergabe für die Dorlehensoufnohme für die ,,Neubou Muslkheim"
mil ernern Fixzinssatz zuslimmen.

Dieser Anlrog wird einstimmig angenommen.

b) Der Gemeinderol möge die Vergobe für die Dodehensoufnohme für die ,,Neubou Musikheim"
on den Beslbiefer Roiffeisenbonk mil dem Fixzinssolzvon 3,05% zuslimmen.

Dieser Antrog whd einslimmig ongenommen.

6 Verordnung über die Enlgegennqhme von Anbringen und den eleklronischen
Verkehr

Der Bürgermeister informiert den Gemeinderol über die Verordnung neuen Amtssiunden und
Porteienverkehrszeiten ob dem 01 .01 .2026

VERORDNUNG

des Bürgermeislers der Mqrktgemeinde Wullersdorf Über die

Enlgegennohme von Anbringen (Ansuchen) und den eleklronischen Verkehr

Gemöß g 13 Abs.5 AVG l99l bzw.S 85 BAO werden die Adressen und die bestehenden
besonderen technischen Voroussetzungen, unter welchen Anbringen rechtswirksom bei der
Morktgemeinde Wullersdorf eingebrocht werden können sowie die Amtsslunden und
Porteienverkehrszeilen wie folgt beslimmt:

Gemeindeoml Wullersdorf , Erdgeschoss
Bohnstrosse 255, 2041 Wullersdorf
Tel.:02951 8433
Fox:02951 8433 40
E-Moil: :i."''.. .-,,.-".=--.,--,,.=-':l-.,-- - und ' .', --. 

^ - . ."-:.-,.,.,-: ...1---,,,----
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Schritlliche Anbringen werden nur wöhrend der folgenden Amlsslunden enlgegengenommen:

Außerholb dieser Zeilen eingehende schriftliche Anbringen gelten erst zu den nöchsifolgenden
Amtsstunden ols eingegongen.

Mündliche Anbringen werden nur wöhrend der folgenden Pqrleienverkehrszeilen
enlgegengenommen:

Amlsslunden:
Montog:
Dienstog:
Mittwoch:
Donnerstog:
Freilog:

Porleienverkehr:
Dienstog bis Freitog
Mittwoch:

07:30- l5:30 Uhr
07:30- l5:30 Uhr
07:30- l5:30 Uhr
07:30- l5:30 Uhr
07:30- l5:30 Uhr

07:30- l2:00 Uhr
16:00 - l9:00 Uhr

Eleklronischer Verkehr
Gemöß $ 13 Abs. 2 AVG und $ 86 BAO werden folgende technische Voroussetzungen und
orgonisotorische Beschrönkungen für den elektronischen Verkehr mit der Mcrklgemeinde
Wullersdorf festgelegt:
Für schriftliche Anbringen, die per E-Moil eingebrochl werden, steht ousschließlich die E-
Moilodresseni:.t:ir'':,)-.r-.a.]',.... :':i1.;i,-rr''.:-r undj:."'.----j.:i.l',.,..:.::; ;J i..;,.1t zurVerfügung.
Dos Anbringen ist in einem der folgenden Doteienformote zu übermiiteln, qndernfolls gilt dos
Anbringen ols nichi beider Behörde eingelongt: .TXT. .PDF, .DOCX, .XLSX. .JPG, .JPEG., .PNG, .ZlP
Die Übermittlung eines Links, über welchen von der Gemeinde Dokumente heruntergeloden
werden sollen, isi nichi zulössig. Ein elektronisch übermitteltes Anbringen dorf die Größe von l0
Megobyte (inklusive oller Beilogen) nicht überschreilen.
Außerholb der Amlssiunden eingehende elektronische Anbringen gelten zu den nöchstfolgenden
Amtsstunden ols eingegongen.

Diese Verordnung tritt mit 01.01.2026 in Krcft.

Der Gemernderol möge der Verordnung in der oben genonnfen Form zuslimmen.

Der Anlrog wird einslimmig ongenommen.

7 Wosserobgobenordnung

Dem Gemeinderot liegt, oufgrund der Empfehlungen des Ausschusses für Konol, Wosserver- und
Entsorgung, Friedhöfe folgende Verordnung vor:

Wosserobgobenordnung
noch dem ruö Gemeindewosserleitungsgesetz'1978

für die öffenlliche Gemeindewosserleilu ng der Morklgemeinde Wullersdorf

ln der Morktgemeinde
Wossergebühren erhoben

s'l
Wullersdorf werden folgende Wosserversorgungsobgoben und

c) Wosseronschlussobgoben
b) Ergönzungsobgoben
c) Sonderobgoben
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d) Wosserbezugsgebühren
Bereilsiellu n gsgebü hrene)

s2
Wqsseronschlussobgobe

(l) Der Einheitssalz zur Berechnung der Wosseronschlussobgobe für den Anschluss on die
öffentliche Gemeindewosserleiiung wird gemöß S 6 Abs. 5 des NÖ

Gemeindewosserleitungsgesetzes I 978 mit € 4,00 festgesetzt.
(2) Gemöß g 6 Abs. 5 und 6 des NÖ Gemeindewosserleitungsgesetzes 1978 wird fÜr die
Ermitllung des Einheiissotzes eine Boukostensumme von € 7.136.898,00 und eine Gesomtlönge des
Rohrnetzes von 46.446|fm zu Grunde gelegt.

s3
Vorouszohlungen

Entföllt, do bereils ein Vo/lonsch/uss gegeben isf.

s4
Ergönzungsobgobe

Bei Anderung der Berechnungsflöche für eine ongeschlossene
Ergönzungsobgobe ouf Grund der Bestimmungen des S

wosserleitungsgesetzes I 978 berechnet.

Liegenschofl
7 des NÖ

wird eine
Gemeinde-

s5
Sonderobgobe

(l) Eine Sonderobgobe gemöß $ 8 des NÖ Gemeindewosserleitungsgesetzes 1978 isl zu

enlrichten, wenn wegen der Zweckbestimmung der ouf der onzuschließenden Liegenschofl
errichteten Bculichkeit ein über den ortsüblichen Durchschnitl hinousgehender Wosserverbrouch zu

eworten isl und die Gemeindewosserleitung ous diesem Grunde besonders ousgestoltet werden
muss.
(2) Eine Sonderobgobe ist ober ouch donn zu entrichten, wenn die ouf einer on die
Gemeindewosserleilung ongeschlossenen Liegenschoft bestehenden Boulichkeiten durch Neu-,
Zu- oder Umbou so geöndert werden, doss die im Abs. 1 ongeführten Voroussetzungen zutreffen.
(3) Die Sonderobgobe dorf den durch die besondere lnonspruchnohme erhöhten
Bououfwond nicht übersteigen.

s6
Bereilslellu ngsgebü hr

Der Bereilstellungsbelrog wird mit € 40,00 pro mt/h fesigesetzi.
Die Bereilsiellungsgebühr ist dos Produkl der Verrechnungsgröße des Wosserzöhlers (in m'/h)

rt mit dem Bereitstellu sbetro Doher betrö die hrliche Bereitst ebühr:

U.S.W

s7
Grundgebühr zur Berechnung der WosserbezugsgebÜhr

(t ) Die Grundgebühr gemöß $ l0 Abs. 5 des NÖ Gemeindewosserleitungsgeseizes 1978 wird fÜr

I m" Wosser mil € 2,80 festgeselzi.

(t)
(2)

MU
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$8
Ablesungszeilroum

Entrichlung der Wosserbezugsgebühr
(l) Die Wosserbezugsgebühr wird ouf Grund einer einmoligen Ablesung im Kolenderjohr gemöß
S ll Abs. I und 2 des NÖ Gemeindewosserleitungsgesetzes 1978 berechnet. Der
Ablesungszeitroum betrögt doher zwölf Monote. Er beginnl om 01.Jönner und endel mit
3l.Dezember.
(2) Für die Bezohlung der so berechneten Wosserbezugsgebühr werden vier
Teilzohlungszeitröume wie folgt fesfgelegt:
L von l. Jönner bis 31. Möz
2. von l. April bis 30. Juni
3. von l. Juli bis 30. September
4. von l. Oktober bis 31. Dezember

Die ouf Grund der einmoligen Ablesung festgesetzte Wosserbezugsgebühr wird ouf die
Teilzohlungszeitröume zu gleichen Teilen oufgeteilt. Die einzelnen Teilbeiröge sind jeweils om 15.
Februor, 15. Moi, 15. Augusl und 15. November föllig. Die Abrechnung der festgesetzten
Teilzohlungen mit der ouf Grund der Ablesung errechneten Wosserbezugsgebühr erfolgt im ersien
Teilzohlungsroum jeden Kolenderjohres und werden die Teilbetröge für die folgenden
Teilzohlungsröume neu festgeselzt.

$e
Umsolzsleuer

Zusötzlich zu sömtlichen Abgoben und Gebühren noch dieser Wosserobgobenordnung gelongl
die gesetzliche Umsoizsteuer oufgrund des Umsotzsteuergeseizes 1994, in der jeweils geltenden
Fossung, zur Verrechnun g.

sl0

Zur Ermittluns der für den wosserbezut ,i:t:y'JT33'ift 
"o.ressuns 

wesenlichen Grundlongen
sind von den Liegenschoflseigentümern Erhebungsbögen ouszufüllen und der Morkigemeinde
Wullersdorf zu übermilteln.

s ll
Schluss- und Übergongsbestimmungen

Diese Wosserobgobenordnung tritt mit 01 .01.2026 in Kroft und seizt domii olle dcvor beschlossenen
Wosserobgobenordnungen und deren Zusötze oußer Kroft.
Auf Abgobentotbestönde, die vor dem lnkrofllrelen dieser Verordnung verwirklicht wurden. ist der
bisher geliende Abgobensofz onzuwenden.

Der Gemernderot möge der oben genonnlen Verordnung vollinholllich zuslimmen.

Dieser Anlrag wird einslimmig ongenommen.
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8 Aufschließungsobgobe
Der Bürgermeister informiert den Gemeinderot, doss oufgrund steigender Kosten die
Aufschließungsobgobe ob 0l .01 .2026 ouf € 650,00 erhöht werden soll.

VERORDNUNG

zur Festselzung des Einheitssolzes fÜr die Aufschließungsobgobe

gemöß $ 38 der NO Bouordnung 1996, LGBI.8200-0 beschlossen

sr
Der Einheitssotz für die Aufschließungsobgobe wird mit € 650,00 festgesetzt

s2
Diese Verordnung tritt mit 01.01.2026 in Kroft und setzi domit olle dovor beschlossenen Versionen
und deren Zusötze oußer Kroft.
Auf Abgobentoibestönde, die vor dem lnkrofttreten dieser Verordnung verwirklicht wurden, isl der
bisher geltende Abgobensotz o nzuwenden.

Der Gemeinderal möge der Verordnung zur Feslselzung des Elnheifssofzes für die
Aufschließungsobgobe und sornif der Erhöhung der Aufschließungsobgobe ob 01.01.2026
von derzeil € 550,00 ouf € 650,00, zvslimmen.

Dieser Anlrog wird l5:4 Enlhatlung (SPÖ) onge nommen.

9 Grundstücksongelegenheilen
o lnformolion über Aufhebung des Gemeinderqlsbeschlusses 2-GR 2023-05_04 ö TOP 5d'

Optionserklörung mil der WAV für die KG Wullersdorl

Der Bürgermeister informiert den Gemeinderot über die Aufhebung der Oplionserklörung
(Liegenschofiserwerb) der Gemeinnützigen Bou- und Siedlungsgenossenschofl ,,Woldviertel" -
WAV - ouf Ankouf der Gemeindegrundstücke Porz. 1289/6 (661m2), 1288/4 (661m') und 1288/5
(661m21 KG Wullersdorf welche mit Gemeinderotsbeschluss 2-GR 2023-05_04 ö TOP 5d beschlossen
wurde.

Der Gemernderol möge der formellen Aufhebung der Oplionserklörung (l.iegenschoftsenrerb) der
Gemeinnülzigen Bou- und Siedlungsgenossenschoff ,,Waldviertef' - WAV - ouf Ankouf der
Gemerndegrundslücke Porz 1289/6 (661m'), 1288/4 (661m") und 1288/5 (661m') KG Wullersdorf
welche mil Gemeinderolsbeschluss 2_GR 2023_05_04 öTOP 5d beschlossen wurde, zuslimmen.

Dieser Anlrog wird l5:4 Enlhotlungen (Spö) dngenommen.

b Mikhoel Moriom - Anlroq quf Kouf eines Gemeindegrundslückes Porz. 1288/5 KG Wullersdorf

Dem Gemeinderot liegt ein Koufonsuchen von Frou Moriom Mikhoel, l2l0 Wien ouf Ankouf eines
Gemeindegrundstückes Porz. I 288/5 in der KG Wullersdorf im Ausmoß von 66,1 m2 vor.

Der Gemeinderot möge dern Ansuchen von Frou Moriam Mikhael, l2l0 Wien ouf Ankouf eines
Gemeindegrundsfückes Porz 1288/5 in der KG Wullersdort im Ausmoß von 661m2, zum Preis von €
70,00/m,, zuzüglich onleiliger Vermessungskosfen, sowie oller übrigen ous dem Kauf onfollenden
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Kosfen, Gebühren und Sfeuern, mil dem Hinweis dos ouf diesem Grundstück Bouzwang bestehf,
vorbehalllich der Widmung, sfoffgeben.

Dfeser Anlrag wird t 5:4 Enlhatlungen (SPö) ongenommen.

c Klorico-Kopic Andrijono und lvqn - Anlrog ouf Kouf eines Gemeindegrundstückes Porz.
1289/4 KG Wullersdorl

Dem Gemeinderot liegt ein Koufonsuchen von lvon und Andrijono Klorico-Kopic, 2104 Spillern ouf
Ankouf eines Gemeindegrundstückes Porz. 128914 in der KG Wullersdorf im Ausmoß von 730m'?vor.

Der Gemernderot möge dem Ansuchen von lvan und Andrijono Klarico-Kopic, 2104 Spillern ouf
Ankouf ernes Gemeindegrundslückes Parz 1289/4 in der KG Wullersdorf im Ausmoß von 730m2,
zum Preis von € 70,00/m'z, zuzüglich onfeilt:ger Vermessungskosfen, sowie aller übrigen ous dern
Kouf onfallenden Kosfen, Gebühren und Sfeuern, mil dem Hrnweis dos ouf diesern Grundsfück
B o u zw o n g besfehf, v o rb e h ollli c h d e r W id mun g, sfoffgeben.

Dieser Antrag wird einslimmig angenornrnen.

l0 Benützung Slroßengrund KG Wullersdorf - Verlrog mil lqnd Niederöslerreich
Dem Gemeinderot liegt der Vertrog STBAI-SN-2841066-2025 mit dem Lond Niederösterreich
(Gruppe Stroßen) zur Benützung und Gestoltung des in Wullersdorf befindlichen Kreisverkehrs 135 l2
Kl 26 im Betreuungsbereich derStroßenmeislerei Hollobrunn, vor.

Der Gerneinderot möge dem Vertrag STBAI -SN-284/066-2025 mil dem Lond Niederöslerehh
(Gruppe Sfroßen) zur Benülzung und Gesfolfung des in Wullersdort befindlichen Kreisyerkehrs 135 l2
Kl 26 im Eefreuungrsbereich der Sfroßenmeislerei Hollabrunn, zuslimmen.

Dieser Anirog wird einslimmig ongenommen.

I I Netz NO

o Hquser Richord - Slromonschluss KG Grund

Dem Gemeinderot liegen die Projektplöne des geplonten Stromonschlusses für die neue Hclle in
der KG Grund der Netz NÖ vor.

Der Gemeinderol möge den Projeklplönen des geplonlen Sfromonschlusses für die neue Holle von
Richord Houser in der KG Grund der Nelz Nö zuslimmen.

Dieser Antrog wird einslimmig angenommen.

l2 Kellergossen - Schulzkonzept

YERIÄNGER UNG BA USPERRE SCH UIZZONE KEI.I.ERGASSEN

VERORDNUNG
s1

Gellungsbereich

Die vom Gemeinderot der Gemeinde Wullersdorf om 02.11.2023 beschlossene und von 03.,l L2023
bis l8.l 1.2023 kundgemochte Bousperre gemöß $ 35 Abs. I NÖ Roumordnungsgesetz2Ol4 LGBI. Nr.
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3/2015, in der derzeit geltenden Fossung, wird gemöß $ 35 Abs.3 NÖ Roumordnungsgeselz2Ol4
LGBI. Nr. 3/2015, in der derzeit gellenden Fossung, für ein Johr (bis 19.11.2026) verlönoerl.

Die Bousperre umfosst die Kellergossen der Kolostrolgemeinden Wullersdorf, Kollodorf, Morio
Roggendorf, Schollodorf, Oberstinkenbrunn, lmmendorf, Grund, Hetzmonnsdorf, Hort-Aschendorf
und Roffelhof.

lm Zuge der oben ongeführten
wesentlichen Ziele verfolgt:

s2
Ziel

Erstellung eines Teilbebouungsplones werden folgende

- Erholl der hormonischen Erscheinungsbilder unserer historischen Kellergossen ols

londschoftsprögende Ensembles.
- Definition und Ausweisung von Schutzzonen (,,Schutzzone-Kellergosse") mil besonderen

Bestimmungen zur Sicherung und Erholt des durch die bestehende Bebouung geprögten
chorokleristischen Ensemblebildes in unseren historischen Kellergossen.

- Erholt von Strukturen, Topogrofien und Flöchen mit besonderer Bedeulung für dos Kullurerbe
Kellergosse

s3
Rechlskrotl

Diese Verordnung tritt noch ihrer Kundmochung mit dem, ouf den Ablouf der zweiwöchigen
Kundmochungsfrisi folgenden Tog in Kroft.

Domit wird die Geltungsdouer der Bousperre für ein Johr bis zum 19.11.2026 verlöngert.

Der Gemein derol möge der oben genonnlen Verlängerung der Bousperre Schutzzone Kellergossen
der Morklgemeinde W u lle rsd ort zusfirnrnen.

Dieser Anlrog wird einslimmig ongenotntnen.

l3 Förderungen

o KOBV - Ortsgruppe Hollobrunn

Dem Gemeinderot liegt ein Ansuchen des Kriegsopfer- und Behindertenverbond (KOBV),

Ortsgruppe Hollobrunn ouf Gewöhrung einer Subvention für dos Kolenderjohr 2025 vor.

Der Gemeinderot möge dern Ansuchen des Kriegsopfer- und Eehinderfenverbond (KOBV),

Orfsgruppe Hollabrunn auf Gewöhrung einer Subvenlion für dos Kalenderiohr 2025 in der Höhe von
€200,00 zuslimmen.

Dieser Anlrogwird l5:4 Gegenslimmen (SPö) angenommen.

Anmerkung: die gfGRe Kuri Ernsl und Siefon Vietze verlossen vor Abslimmung zu Punkt l3b die
Sitzu und betreten sie donoch wieder

b DEV Schollodorf - Koslenübernohme für Moleriolkoslen Dorfhous Schollodorf

Dem Gemeinderot liegt ein Ansuchen des DEV Schollodorf um Übernohme der Moieriolkosten fÜr

den Bodenbelog des Dorfhouses Schollodorf in der Höhe von < 3.372,82 inkl. 2O% MwSt. und der
Wondforbe in der Höhe von co. € 300,00-400,00, dos Ausmclen erfolgt in Eigenregie, vor.
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Siudio Eis

FrummelGmbH

Ernst&Vietze GmbH

€ 3.516,83 inkl. 20% MwSt

€ 3.479,9 4 inkl. 20% Ust.

€ 3.37 2,82 inkl. 20% MwSt

Der Gemeinderol möge der Übernohme der Moleriolkoslen für den Eodenbetag in der Höhe yon €
2.071,09 inkl. 20% MwSf. (Fo. Ernst&Vieize GmbH) und der Wondfarbe für dos Dorfhous Schollodorf in
der Höhe von co. < 300,00 - €400,00 inkl. 20% MwSf. zuslimmen.

Dieser Anlrag wird einslimmig ongenommen.

c TennisclubWullersdorf

Dem Gemeinderot liegt ein Ansuchen des Tennisclubs Wullersdorf ouf Gewöhrung einer Förderung
für dos Kolenderjohr 2024 in der Höhe von € 2.000,00 vor.

Der Gerneinderat möge dern Ansuchen des lennisclubs Wullersdorf auf Gewöhrung einer
Förderung für das Kalenderjahr 2024 in der Höhe von < 2.000,00, zustimmen.

Dieser Antrog wird einslimmig ongenommen,

s.s.s

Bürgermeis

Proto iger (SPÖ)

Protokollfertiger (FPÖ)
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